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157/2023 vom 15. Februar 2023

Bau- und Verkehrsdirektion
Nicht klassifiziert
Annahme als Postulat

Klare Bestimmungen fir die Anwendung von Artikel 9 OVG

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt:

1. Artikel 9 des Gesetzes uber den offentlichen Verkehr ist zu Uberarbeiten.

2. Beijeder Beitragsgewdahrung sollen sich die Gesuchsteller zuklnftig anteilsméassig an den

Investitionen beteiligen.

3. Mit einem Businessplan ist vor einer Beitragsgewahrung aufzuzeigen, dass eine Investition

wirtschaftlich sinnvoll ist.

Begrindung:

Artikel 9 OVG regelt die Leistung von Beitragen fur den touristischen Verkehr. Der Kanton kann
ausnahmsweise Beitrage an Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen des touristischen

Verkehrs gewdahren.

Es ist genauer zu definieren, nach welchen Kriterien die A-fonds-perdu-Beitrdge ausgerichtet
werden. Es ist zu klaren, was «ausnahmsweise» bei der Beitragsgewéahrung bedeutet. Ebenso,
nach welchen Kriterien Unternehmungen als «wesentlich» flir eine Region definiert werden.

Nach der Uberweisung des Postulats 213-2021 (Starker Tourismus im Kanton Bern — Gleichbe-
handlung des touristischen Verkehrs) sind bisher keine Verbesserungen erkennbar.

Begriindung der Dringlichkeit: Bevor weitere Beitrage durch den Grossen Rat bewilligt werden, sollten die Grundlagen
der Beitragsgewahrung nach Artikel 9 OVG geklart werden.
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Der Regierungsrat kann das Anliegen der Motionére, eindeutige Kriterien und Anforderungen
fir die Beitragsgewahrung an touristische Angebote im Eisenbahnverkehr und der Schifffahrt zu
definieren, grundsatzlich nachvollziehen. Das Gesetz tiber den offentlichen Verkehr (OVG) mit
dem Artikel 9 wurde im Jahr 1994 in Kraft gesetzt. Der Artikel 9 gilt seither unverandert. Zielset-
zung des Gesetzes ist es, die kantonale Unterstlitzung fur den regionalen Personenverkehr zu
regeln. Der touristische Eisenbahn- und Schifffsverkehr soll demnach nur ausnahmsweise und
in begriindeten Fallen durch den Kanton gestiitzt werden. Artikel 9 des OVG erlaubt es dem
Kanton, Beitrdge an touristische Eisenbahn und Schifffahrtsangebote zu gewéhren. Die Bedin-
gung daflr ist, dass dies nur ausnahmsweise geschieht und die Angebote fiir eine Region von
wesentlicher Bedeutung sind.

Die bisherige Praxis richtet sich nach diesen Vorgaben. Der Kanton hat beispielsweise die
Schynige-Platte-Bahn als Teil der Berner Oberland-Bahn, die Brienz-Rothorn-Bahn und teil-
weise die Schifffahrt auf den Seen finanziell unterstitzt. In der Praxis fallen insgesamt vier Un-
ternehmen in den Geltungsbereich von Artikel 9 des OVG. Dazu gehdren die beiden erwahnten
Bahnen sowie die Bielersee Schifffahrtsgesellschaft und die BLS Schifffahrt. Seit Inkrafttreten
des Gesetzes im Jahr 1994 hat sich die Praxis der Beitragsgewé&hrung entwickelt. In den letzten
Jahren werden nur noch Beitrdge an Investitionen gewahrt, Betriebsbeitrége hingegen und Bei-
trage an Umstrukturierungen, die in friiheren Jahren Ublich waren, werden heute nicht mehr
ausgerichtet. Die Investitionsbeitrdge werden an Schiffe, Werften, Sanierungen und Depots ge-
leistet. Zusatzlich hat der Kanton auch COVID-bedingte Defizithilfen bezahlt. In der aktuellen
und der vergangenen Legislatur ist es bezlglich der Anzahl und des finanziellen Umfangs zu
einer Haufung von Beitragsgesuchen beim Kanton gekommen. Diese sind von den zustandigen
Stellen jeweils auch bewilligt worden. Die Gesuche wurden von den vier potenziellen Empfan-
gerunternehmen unabh&ngig voneinander gestellt. Sie wurden mit der jeweils spezifischen Situ-
ation des jeweiligen Unternehmens begriindet. Darunter waren teilweise grosse und kostenin-
tensive Projekte (z.B. Werft oder Schiff).

Der Regierungsrat halt weiter fest, dass Beitragsgesuche immer grindlich und auf der Basis
verschiedener Kriterien geprtft werden. Die von den Motionaren geforderten Bedingungen wie
ein Businessplan zur Uberprifung der Wirtschaftlichkeit des Beitrags und die Prifung einer Ei-
genleistung werden im Rahmen der Prifung bereits als Kriterium berlcksichtigt.

Aus Sicht des Regierungsrats hat sich Art. 9 in der Umsetzung grundsatzlich bewéhrt. Er ist
aber bereit, eine Anpassung der gesetzlichen Vorgaben zu prifen. Im Vordergrund der Prifung
soll dabei insbesondere eine Prazisierung der Begriffe «xausnahmsweise» und «von wesentli-
cher Bedeutung» stehen sowie eine vertiefte Uberpriifung der Kriterien fur die Beitragsgewah-
rung nach Art. 9 OVG.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 15.02.2023 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 261246 | Geschaftsnummer: 2022.RRGR.385

22



	Antwort des Regierungsrates
	Klare Bestimmungen für die Anwendung von Artikel 9 ÖVG
	Antwort des Regierungsrates

